
Informationen gemäß § 7 Abs. 1 RSV sowie für das 

Ergänzungsblatt zur Reisebestätigung gemäß § 7 Abs. 5 Z 1 RSV  
 

Veranstalter: Flieg und Spar die Restplatzprofis GmbH. Eintragungsnummer 

2013/0033 im Veranstalterverzeichnis des Bundesministeriums für Wirtschaft, 

Familie und Jugend. 

 

Gemäß der Reisebürosicherungsverordnung (RSV) sind Kundengelder bei 

Pauschalreisen des Veranstalters Flieg und Spar unter folgenden 

Voraussetzungen abgesichert: 

Die Anzahlung erfolgt frühestens elf Monate vor dem vereinbarten Ende der Reise 

und beträgt 10vH des Reisepreises. Die Restzahlung erfolgt frühestens 20 Tage 

vor Reiseantritt - Zug um Zug gegen Aushändigung der Reiseunterlagen an den 

Reisenden. Darüber hinausgehende oder vorzeitig geleistete Anzahlungen bzw. 

Restzahlungen dürfen nicht gefordert werden. Anzahlungen bzw. Restzahlungen 

sind nur in dem Umfang abgesichert, in dem der Reiseveranstalter zu deren 

Entgegennahme berechtigt ist. Die Absicherungssumme wird vorrangig zur 

Befriedigung von vorschriftsmäßig entgegengenommenen Zahlungen verwendet.  

 

Garant ist die Sparkasse Baden Schloßplatz 5, 2540 Bad Vöslau 

(Bankgarantie vom 30.07.2013 Garantienummer 520.913). 

 

Die Anmeldung sämtlicher Ansprüche ist bei sonstigem Anspruchsverlust 

innerhalb von 8 Wochen ab Eintritt einer Insolvenz beim Abwickler  (Europäische 

Reiseversicherung AG, Kratochwjlestrasse 4, 1220 Wien, 01317 2500, Fax. 

01319 9367) vorzunehmen.  

 




